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6.   Inkrafttreten, Laufzeit 

6.1  

Die Dienstvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann von jeder Partei mit einer Frist von 
drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden.

6.2  

Nach Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung wegen Kündigung gelten ihre Regelungen bis zum 
Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung weiter.


